GEMEINDE   THAL
Lfd. Nr. 6/2005
VERHANDLUNGSSCHRIFT ÜBER DIE SITZUNG DES GEMEINDERATES
am 19.10.2005 im Gemeindeamt Thal
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr Die Einladung erfolgte am 7.10.2005 durch Kurrende.
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen.
Anwesend waren: Bürgermeister Peter URDL Vizebgm. Peter SCHICKHOFER GK Franz SÖLKNER
GR ECKHARD Gottfried
GR Ing. SCHUSTER Daniela
GR Mag. ZINGL Franz
GR Dr. FOTR Franz
GR SCHREINER Dietmar (20.20 Uhr)
GR RUDERSTALLER Judith
GR Mag. GUGL Heinz
GR LANGMANN Gerhild
GR PURKT Christian
Außerdem waren anwesend:
Brigitte ECKHARD, Andrea LENARDT
Entschuldigt waren:
GR HOFER Margarete, GR HARTNER Anton, GR BAUMGARTNER Ewald
Unentschuldigt waren:
Der Gemeinderat ist beschlussfähig.
Die Sitzung ist öffentlich. Vorsitzender:   Bgm. Peter URDL
GR-Sitzung 19.10.2005
6/2005
Fragestunde
1. Anfrage GR Langmann Hofdurchfahrt Gruber
GR Langmann fragt an, wie es nun mit der Verlegung dieser Hofdurchfahrt, die bereits vor 2 Jahren budgetiert wurde, aussieht und wann etwas unternommen wird.
Der Bürgermeister berichtet, dass versucht wird, diese Hofdurchfahrt ins Landesprogramm 2006 aufzunehmen.
1. Anfrage GR Fotr Tiefktihlhaus
Ob es jetzt angekauft und dies bereits grundbücherlich durchgeführt wurde? Was mit dem Kühlhaus mit welchen Personen geplant und welcher Ausschuss zuständig ist?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es einen Gemeinderatsbeschluss gegeben hat und das Kühlhaus angekauft wurde. Es gibt eine Gruppe von Landwirten mit Herrn Heinzl. Diese wollen es für den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten nützen. Am Gebäude sind noch Sanierungsarbeiten, zB der Dachstuhl vorzunehmen. Danach werden wir mit dieser Interessentengruppe in Kontakt treten. Eine Nutzung wäre im Frühjahr möglich. Es wird der Vorstand dafür zuständig sein.
1. Anfrage GR Ruderstaller Lebensmittelgeschäft in Thal
GR Ruderstaller fragt an, ob es wieder einmal ein Lebensmittelgeschäft in Thal geben wird und ob eines im Gemeindezentrum geplant ist.
Der Bürgermeister teilt mit, dass es einen Interessenten gibt, der bereits in der Gemeinde vorgesprochen hat. Es müssen die Rahmenbedingungen mit der Firma Schlecker ausgemacht werden, die das Geschäft bis August 2006 gemietet hat.
1. Anfrage GK Sölkner an den Vizebürgermeister Straßenbenennung
GK Sölkner teilt mit, dass dies bereits im Jahr 2003 budgetiert wurde. Inzwischen ist schon wieder einige Zeit vergangen, wie ist nun der Stand für die Straßenbenennung?
Der Vizebürgermeister berichtet, dass er sich mit Herrn Dr. Brunner bezüglich Ausarbeitung der Namen bereits zweimal getroffen hat. Es hat auch mit Hrn. Ing. Pilz ein Gespräch stattgefunden, der diesbezüglich Arbeiten durchführen wird. Am Montag gab es ein Gespräch mit einem Herrn vom Steir. Volksbildungswert. Der Straßenausschuss wird sich dann grundsätzlich mit den Straßennamen befassen. Es soll dann auch zwei bis drei Bürgerversammlungen geben, zu denen die einzelnen Bereiche geladen werden. Davor sollte noch eine Information in der Gemeindezeitung erfolgen. Der Straßenausschuss wird in dieser Angelegenheit noch im heurigen Jahr zusammentreten.
GR Fotr ersucht, die Listen der Straßen entsprechend vorher zu bekommen, damit sie dies in ihrer Fraktion auch durchsprechen können.
2. Anfrage GR Fotr Bürgerinitiative Volksbefragung
Er teilt mit, dass der Straßenausschuss seither zweimal getagt hat und fragt, was sich inzwischen von der Gemeindeseite in dieser Angelegenheit getan hat.
Der Bürgermeister berichtet, dass diese strittigen Wege noch offen sind, wir aber dabei sind, dies zu erledigen. Es wurden zwischenzeitlich mit den betroffenen Leuten Gespräche bezüglich der Nutzung geführt. Es wird in dieser Sitzung darüber noch berichtet.
2. Anfrage GR Ruderstaller Jugendgemeinderat
GR Ruderstaller fragt bezüglich des Jugendgemeinderates an. Bei der letzten Sitzung wurde besprochen, dass eine Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend und Soziales einberufen wird, dies ist bis heute noch nicht passiert.
GR Zingl teilt mit, dass offiziell an ihn nicht herangetreten wurde. Er wäre als Vorsitzender des Ausschusses dankbar, wenn auch Vorschläge von der Grünen Fraktion an ihn herangetragen werden könnten. Er hat sich darüber Gedanken gemacht und bittet als Obmann des Ausschusses um Vorschläge.
GR Ruderstaller teilt mit, dass sie sich im Internet zB den Jugendgemeinderat von Wolkersdorf angeschaut hat, die ein sehr gutes Konzept haben und wo auch die verschiedensten Verhaltensregeln vorhanden sind.
GR Fotr teilt mit, dass es im Februar einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss gegeben hat, dass der zuständige Ausschuss dies zu bearbeiten hat und dass dieser Punkt mit unseren Jugendlichen, die jetzt Interesse haben, gemacht wird.
Der Bürgermeister berichtet, dass es Bestrebungen für diesen Judengemeinderat gegeben hat. Die Jugendgruppe, die bisher bestanden hat, hat sich nun aufgelöst. Der Jugendraum kann in der Form, wie er bestanden hat, nicht mehr weitergeführt werden. Die Jugendlichen sind zum Teil erst um fünf Uhr morgens nach Hause gekommen, dies ist nicht der Sinn und Zweck für einen Jugendraum. Es ist auch der Jugendraum nicht so hinterlassen worden, wie wir uns dies vorgestellt haben. Es wurde mit mehreren Gemeinden darüber gesprochen. Es ist geplant, mit Fratz-Gratz ein Jugendprojekt aufzuziehen, wie auch in Rohrbach-Steinberg, in Hitzendorf und St. Oswald. Dort hat es auch nicht funktioniert. Es wird dies nochmals neu auf die Beine gestellt. Vielleicht wird sich aus diesen Jugendlichen ein Jugendgemeinderat heraus kristallisieren.
GR Fotr ist der Meinung, dass man dazu die Rahmenbedingungen wissen muss, die man jetzt schon schaffen kann.
Der Bürgermeister ist der Meinung, dass man jetzt wirklich keine Experimente machten sollte. Er hat es wirklich ernst und gut mit den Jugendlichen gemeint. Diese ganze Sache wird neu aufgesetzt und es kommt ein Jugendbetreuer.
GR Zingl teilt mit, dass der Ausschuss über die Einrichtung eines Jugendgemeinderates bereits mit einem Konzept beraten sollte. Falls Vorschläge vorhanden sind, ersucht er diese an ihn zu übermitteln. Diese Angelegenheit gehört gut überlegt und gut aufgesetzt.
GK Sölkner vertritt die Meinung, dass der Ausschussvorsitzende nicht nur warten darf, ob von jemand anderem etwas kommt, sondern dass er selbst etwas vorgeben sollte.
2. Anfrage GK Sölkner Sanierungsbedflrftige Bauwerke in Thal
GK Sölkner berichtet, dass es in Thal sichtbar mehrere abbruchfällige oder sanierungsbedürftige Bauwerke, etwa die Heu- und Gerätehütte bei der Ortseinfahrt links, der alte Saustall beim Hydenbauer hinter der Endhaltestelle der GVB-Linie 48, das Objekt Loran beim Thalersee gibt. Einerseits ist es eine Ortsbildproblematik und andererseits speziell bei dieser Hütte da unten, ein Sicherheitsproblem. Da könnten Kinder spielen und da könnte etwas einstürzen. Wie beurteilt die Gemeinde diese Objekte, beziehungsweise welche Schritte wurden als Baubehörde erste Instanz gesetzt?
Der Bürgermeister teilt mit, dass es sich um einzelne Bauangelegenheiten handelt und darüber in der Fragestunde nicht berichtet werden kann. Ein Bericht folgt im nicht öffentlichen Teil.
GR Fotr fragt an, ob diese Schritte von der Gemeinde aus gemacht werden oder erst nach einer Anzeige?
Der Bürgermeister erklärt, dass, wenn die Gemeinde etwas sieht, die notwendigen Schritte eingeleitet werden.
GR Fotr teilt mit, dass er die Gespräche von der Gemeinderatssitzung mit einem privaten Tonband mitschneidet.
Der Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinderatssitzungen, wie allen bekannt ist, bereits mit einem Tonbandgerät der Gemeinde aufgezeichnet werden. Ob private Tonbandaufzeichnungen durchgeführt werden dürfen, werden wir mit der Fachabteilung 7A des Landes abklären. Bis dahin ersucht er GR Fotr sein privates Tonband abzuschalten.
GR Fotr schaltet sein privates Tonband ab.
Der Bürgermeister berichtet, dass der Tagesordnungspunkt 4.    Bebauungsplan „Neubauer Gründe"
a) Einwendungsbehandlung
b) Endbeschluss
von der Tagesordnung abgesetzt wird.
Der Bürgermeister beantragt die Aufnahme des Punktes -   Resolution für ein gerechtes Steuersystem in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GK Sölkner beantragt die Aufnahme des Punktes -    Petition „Stop Bolkestein" in die Tagesordnung.
Beschluss:      Der Antrag von GK Sölkner wird einstimmig angenommen.
GR Fotr beantragt die Aufnahme des Punktes Bebauungsplan „Neubauer Gründe"
a) Einwendungsbehandlung
b) Endbeschluss
Beschluss:      Der Antrag von GR Fotr wird mit
8 Gegenstimmen (Urdl,  Schickhofer, Eckhard, Zingl, Gugl, Purkt, Schuster u.
Langmann) abgelehnt.
3 Stimmen für den Antrag (Sölkner, Fotr u. Ruderstaller)
Der Bürgermeister berichtet, dass der Tagesordnungspunkt 11. „Oberflächenwässer Rückhalteanlage Eben - Projekt" vorgezogen und als 3. Tagesordnungspunkt behandelt wird. Der Tagesordnungspunkt „Prüfungsbericht II. Quartal 2005" ist dann Tagesordnungspunkt 4.
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil:
1. Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 29.6.2005
2. Berichte der Delegierten
3. Oberflächenwässer Rückhalteanlage Eben - Projekt
4. Prüfungsbericht II. Quartal 2005
5. Jagdpachteuro 2004/2005
6. Abfall - Abfuhrordnung
7. Heizkostenzuschuss
8. Privatstraßenzuschuss Steinberg
9. Privatstraße Eben (Müller) - Übernahme als Gemeindestraße
10. Thalersee Rückhaltebecken - Ufermauersanierung
11. Resolution für ein gerechtes Steuersystem
12. Petition „Stop Bolkestein"
13. Allfälliges
Nicht öffentlicher Teil:
1.  Allfälliges
GEDENKMINUTE FÜR HERRN PONSTINGL ERWIN UND FRAU MARIA ZÖHRER
Anlässlich des Ablebens von Herrn Erwin PONSTINGL, ehemaliges Gemeinderatsmitglied und Frau Maria ZÖHRER, Pfarrhaushälterin, hat der Gemeinderat eine Gedenkminute abgehalten.
Herr Erwin Ponstingl war von 1961 bis 1965 und von 1966 bis 1986 Gemeinderat. Frau Maria ZÖHRER war 53 Jahre Pfarrhaushälterin in der Pfarre Thal.
VERLAUF:
1.   Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 29.6.2005
Über den Entwurf des Protokolls der „öffentlichen Sitzung" vom 29.6.2005 haben die Schriftführer am 26.9.2005 gemeinsam beraten und ist das daraus resultierende Protokoll an die Fraktionsvorsitzenden und an die Schriftführer übermittelt worden.
Das Protokoll der „nicht öffentlichen Sitzung" vom 26.9.2005 ist 8 Tage zur Einsichtnahme aufgelegen.
GR Schreiner nimmt an der Sitzung teil.
Der Bürgermeister ersucht die Schriftführer (GR Zingl und GK Sölkner) um ihre Stellungnahmen. Der Schriftführer der ÖVP (GR Ewald Baumgartner) ist entschuldigt.
SPÖ:
Seitens der SPÖ gibt es keine Einwände.
GR Zingl möchte nur 2 Punkte als Schriftführer anmerken.
1. In   der   Regel   wird   der   Tagesordnungspunkt   „Allfälliges"   zunehmend   als
Fragestunde herangezogen.
2. Weiters werden auch im Einzelfall wertende personenbezogene Äußerungen von
Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat gemacht.  GR Zingl möchte als
Schriftführer  der  SPÖ-Fraktion bitten,  hinkünftig  von  solchen  Äußerungen
Abstand zu nehmen. Diese sind seines Erachtens auch nicht zulässig sowie
Diskussionen     über     Verwaltungsverfahren     im     öffentlichen     Teil     der
Gemeinderatssitzung. Er möchte daher um eine gewisse Disziplin hinsichtlich der
Wortmeldungen ersuchen, weil im Speziellen dann bei der Protokollsitzung immer
wieder diesbezüglich strittige Fragen auftauchen.
GRÜNE: GK Sölkner berichtet, dass man da offen und tolerant sein sollte, denn die Fragestunde ist per Gesetz mit zwei Fragen begrenzt pro Gemeinderat. Wenn es darüber hinaus Wissenswertes gibt, was der Einzelne glaubt, was er gerne wissen möchte, warum sollte man dies nicht unter Allfälliges möglich machen. GK Sölkner bittet daher um große Toleranz.
Weiters teilt er mit, dass man bei personenbezogenen Wertungen grundsätzlich vorsichtig zu sein hat. Es gäbe aber einen Unterschied zwischen den Leuten, die sich in eine politische Funktion begeben und bei Privaten. Wer sich für eine öffentliche Funktion bewirbt, muss sich als Person auch öffentlich kritisch bewerten lassen.
GK Sölkner stellt den Antrag, dass folgender Wortlaut im Protokoll unter TOP 11) Allfalliges b) Wasserverband Steinberg aufgenommen wird.
„GR Fotr stellt fest, dass es eben zu keiner Nominierung Herrn Hochstrassers durch den Gemeinderat gekommen ist. Eine Namhaftmachung als Kandidat für das Schiedsgericht daher demokratisch nicht legitim war. Dies ist vor allem auch deshalb relevant, weil er die Person Franz Hochstrasser für die Funktion des Schiedsgerichtes für nicht geeignet hält."
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies ein persönliches Problem des GR Fotr ist und nicht hierher gehört. Herr Hochstrasser ist schon seit vielen Jahren Mitglied des Schiedsgerichtes. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen.
Beschluss:      Der Antrag von GK Sölkner wird mit
9 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Eckhard, Zingl, Schreiner, Gugl,
Purkt, Schuster u. Langmann) abgelehnt.
3 Stimmen für den Antrag (Sölkner, Fotr u. Ruderstaller)
Seitens der GRÜNEN gibt es mit Ausnahme des vorgenannten Antrages keine Einwände.
GK Sölkner stellt den Antrag, ein Entwurf der Verhandlungsschrift ist unverzüglich nach der Sitzung abzufassen und den Schriftführern spätestens 3 Wochen nach dem Sitzungstermin zu übermitteln. Die Entwurfvorlage an den Gemeinderat soll von den Schriftführern spätestens 5 Wochen nach der Gemeinderatssitzung erstellt werden.
Beschluss:      Der Antrag von GK Sölkner wird mit
9 Gegenstimmen (Urdl, Schickhofer, Eckhard, Zingl, Schreiner, Gugl,
Purkt, Schuster u. Langmann) abgelehnt.
3 Stimmen für den Antrag (Sölkner, Fotr u. Ruderstaller)
ÖVP:
GR Langmann teilt mit, dass es seitens der ÖVP keine Einwände gibt.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Protokoll in der vorliegenden Form zu genehmigen und zu unterfertigen.
Beschluss:     Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und unterfertigt.
2.    Berichte der Delegierten
Der Bürgermeister berichtet, dass damit nicht die Gemeinderatssitzung verlängert werden soll. Es soll kurze Berichte darüber geben, wenn jemand für etwas entsandt wurde oder den Bürgermeister vertreten hat oder woran der Bürgermeister selbst teilgenommen hat.
Der Bürgermeister berichtet:
a)  Zehn vor Graz
Bei Zehn vor Graz hat es einen Wechsel in der Geschäftführung gegeben. Es wurde jetzt ein hauptberuflicher Mann engagiert, dies ist Herr Bürgermeister Uhl. Beginn der Tätigkeit für Zehn vor Graz ist der 1. November 2005.
Der Vizebürgermeister und GR Zingl verlassen den Sitzungssaal.
b) Abfallwirtschaftsverband
Der Bürgermeister und GK Sölkner waren gemeinsam beim Abfallwirtschaftsverband, wo es um eine gemeinsame Ausschreibung für alle Müllangelegenheiten gegangen ist. Acht Bürgermeister haben zuerst erklärt, dass sie eine gemeinsame Ausschreibung wollen. Aber dann ist nur mehr ein Bürgermeister übriggeblieben, weil sein Vertrag ausgelaufen ist. Die Gemeinde Thal hat sich auch entschieden, nicht mehr mitzumachen.
GK Sölkner berichtet ergänzend, dass es das Problem gegeben hat, dass wir nicht einheitlich auftreten haben können, weil er eine schärfere, klare Linie gefahren ist. Der Bürgermeister hat diese leider nicht mittragen können. Es geht darum, Unterpremstätten hat die durchschnittlich fünffache Tonnage von Thal. Mit unserer Tonnage sozusagen hätten wir den sechsfachen Marktwert gehabt, und es ist unwahrscheinlich, dass wir einen schlechteren Preis hätten als wir jetzt haben. Bürgermeister Pellischek als Obmann des Verbandes teilte mit, dass, wenn ausgeschrieben ist, und der Preis höher liegen sollte, wir diesen annehmen werden müssen. Nur ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es so sein wird. Weiters gibt es eine Benchmark-Studie vom Abfallwirtschaftsverband, wo sie alle steirischen Abfallwirtschaftsverbände untersucht haben, zu welchen Kosten sie derzeit verwerten und weitergeben. Sobald ein Müll verladen wird auf das Sammelfahrzeug, zB vom Gruber, gehört dieser Müll eigentlich dem Verband und dieser wäre sogar verpflichtet, diesen gemeinsam weiter zu verwerten. Dies tun 13 oder 14 Verbände ordnungsgemäß, nur unser Verband tut dies nicht. Und jetzt haben sie bei dieser Benchmark-Studie eine interne Version, wo man ganz genau die Verhandlungsergebnisse sieht, und eine externe Version, die anonymisiert und nicht wirklich hilfreich ist. Er hat sich dort massiv eingesetzt, dass die interne Version herausgegeben wird. Es gibt nämlich keinen Grund, die intern zu halten, weil die Abfallwirtschaftspreise werden in öffentlichen Sitzungen beschlossen, dies sind offene Daten. Die Bürger zahlen ja diese Kosten, warum sollen die Bürger dann nicht genau wissen, wo und in welchem Verband und aus welchen Gründen in dem Verband dies billiger oder teurer ist. Kurz zusammengefasst, er hat die Gefahr nicht gesehen, die der Herr Bürgermeister gesehen hat, wenn man mit Unterpremstätten gemeinsam ausgeschrieben hätte, dass wir mehr zahlen als vorher. Das Gegenteil wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall gewesen. Eine hundertprozentige Garantie freilich gibt es nicht und vor allem merke er, dass da im Abfallwirtschaftsverband „herumgetan" wird und man auf Kosten der Bürger in unserem Abfallwirtschaftsverband nicht den gesetzlichen vorgeschriebenen Weg geht, gemeinsam auszuschreiben.
Der Vizebürgermeister und GR Zingl kehren in den Sitzungssaal zurück.
3.   Oberflächenwässer Rückhalteanlage Eben - Projekt
Der Bürgermeister berichtet:
In Thal-Eben kommt es im Bereich des Zufahrtsweges zum Wohnhaus der Familie Merker bei stärkeren Regenereignissen zur Überflutung dieser Straße. Auslöser dafür ist ein Regenwasserkanal, der in einen Schacht auf dem Grundstück 929/14 mündet.
Beim Niederschlagereignis am 26. Juli 2005 kam es nicht nur zur Überflutung der Straße sondern auch zu massiven Unterspülungen entlang des bestehenden Schmutzwasserkanals. Um eine weitere Beschädigung der Straße zu verhindern, sollen die anfallenden Oberflächenwässer retentiert über eine Drosselstrecke und einen zusätzlich zu errichtenden Regenwasserkanal direkt in den Katzelbach eingeleitet werden.
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GR Gugl verlässt den Sitzungssaal.
Das zu treffende Maßnahmenkonzept wurde bei einer Begehung vor Ort festgelegt und im vorliegenden Projekt von der Ziviltechniker-KEG Dipl. Ing. A. Plank-Bachselten umgesetzt. Bei dieser Begehung am 9. August 2005 waren Herr Pöchheim, Herr Stritzl (vom Büro Dipl. Ing. A. Plank-Bachselten) und als betroffene Grundstückseigentümer Frau Gruber und Herr Merker anwesend.
GR Gugl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Ein möglicher Lösungsansatz entsprechend dem vorliegenden Projekt von der Ziviltechniker-KEG Dipl. Ing. A. Plank-Bachselten ist die Errichtung eines Regenwasserkanals vom Schacht auf dem Grundstück 929/14 bis zum Katzelbach. Aufgrund beschränkter Abflusskapazität soll nur die Einleitung eines gedrosselten Abflusses realisiert werden.
Dazu ist die Errichtung einer Retentionsanlage auf den Grundstücken 944/1 und 944/2 erforderlich. Diese besteht aus einem Homogendamm als Abschlussbauwerk unmittelbar oberhalb des bestehenden Einlaufschachtes. Die Dammhöhe wird aus optischen Gründen begrenzt mit der Höhe 467,60 m ü.A. Dies entspricht der Höhe am südlichsten Grenzpunkt des Grundstückes 933/3. Die Hochwasserentlastung soll über eine um 30 cm abgesenkte Rinne im Bereich des Einlaufschachtes erfolgen.
Der Ablauf aus dem Becken erfolgt über ein Einlaufgitter in einen Schacht. Von diesem führt eine Drosselstrecke DN 150 unter dem Damm hindurch und mündet in den bereits bestehenden Einlaufschacht. Am Regenwasserkanal auf dem Grundstück 930/3 erfolgen keine Änderungen.
Die Retention wurde entsprechend ATV AI 17 auf ein 10-jährliches Ereignis ausgelegt. Die Wahl einer höheren Jährlichkeit erscheint aufgrund der ohnehin sehr hohen Werte des Lorenz-Skoda-Modells und der derzeitigen Situation nicht erforderlich.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dem vorliegenden Projekt von der Ziviltechniker-KEG Dipl. Ing. A. Plank-Bachselten zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
4.   Prüfungsbericht II. Quartal 2005
GR Gugl berichtet, dass die Prüfung der Gemeindegebarung und der Gebarung der Ortsentwicklungs-KEG am 15.09.2005 eine ordnungsgemäße Buch- und Kassenführung ergeben hat und verliest die Kassenbestände.
Gemeindegebarung II. Quartal 2005:
Bargeld
€
2.387,32
Giro
€
24.249,36
Subkonto
€
8.808.00
Gesamt
€
35.444,68
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Ortsentwickhmgs-KEG II. Quartal 2005: Giroverkehr:
Einnahmen
€         78.016,21
Ausgaben       -         €         56.056,96 Gesamt Girokonto     €         21.959,25
GR Gugl beantragt die Zustimmung zum Prüfungsbericht.
Beschluss:      Der Antrag von GR Gugl wird einstimmig angenommen.
5.   Jagdpachteuro 2004/2005
Der Bürgermeister berichtet:
Der Jagdpachteuro für das Jahr 2004 beträgt
€         3.003,--.
Der Jagdpachteuro für das Jahr 2005 beträgt
€         3.009,61.
Die bejagbare Fläche hat ein Ausmaß von 999,1642 ha.
Daraus ergibt sich ein auszuzahlender Betrag von:
2 0 04
€     3,01
pro Hektar
€     0,30
für 1.000 m2
200 5
€     3,01
pro Hektar
€     0,30
für 1.000 m2
Der Bürgermeister beantragt, dass der Jagdpachteuro der Jahre 2004 und 2005 an die einzelnen Grundbesitzer aufgeteilt wird.
Der Aufteilungsentwurf liegt 6 Wochen im Gemeindeamt auf. Die Gemeinde wird dies in einem
Rundschreiben bekanntgeben.
Bis zum Ende der Auflagefrist nicht behobene Anteile verfallen zugunsten der Gemeinde (gemäß
Jagdgesetz).
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Verwendung des von den Grundbesitzern nicht behobenen und in der Gemeinde verbleibenden Teil des Jagdpachteuros durch den Gemeindevorstand je nach Bedarf (Landwirtschaft, Jagd u.a.) festzulegen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
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6.   Abfall - Abfuhrordnung
Der Vizebürgermeister berichtet:
Am 1. November 2004 ist das neue Steiermärkische Abfallwirtschaftsgesetz 2004 - StAWG 2004, LGB1. Nr. 65/2004, in Kraft getreten.
Gemäß § 11 StAWG hat die Gemeinde auf der Grundlage des regionalen Abfallwirtschaftsplanes über die Besorgung der öffentlichen Abfuhr eine Abfuhrordnung zu erlassen. Diese Abfuhrordnung hat jedenfalls zu enthalten:
1. den Abfuhrbereich und die öffentlichen Sammelstellen,
2. die Art und Häufigkeit der öffentlichen Abfuhr, bezogen auf alle Siedlungsabfälle,
3. die   Art   und   Häufigkeit   der   Problemstoffsammlung   nach   den   bundesrechtlichen
Bestimmungen sowie die Zeiten der Benützbarkeit der sonstigen öffentlichen Sammelstellen
(zB Altstoffsammeizentrum),
4. die Art der zu verwendenden Abfallsammelbehälter oder Abfallsammelsäcke unter Angabe
der Grundsätze zur Bemessung der Größe und Anzahl,
5. die Art der Gebühren und Kostenersätze,
6. die Grundzüge der Gebührengestaltung, bezogen auf die einzelnen Abfallfraktionen sowie
Dienstleistungen und
7. die in Übereinstimmung mit dem regionalen Abfallwirtschaftsplan in Anspruch genommenen
Behandlungsanlagen zur Verwertung und Beseitigung der Siedlungsabfälle.
Die Abfuhrordnung gemäß § 11 StAWG 2004 ist jedoch spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des StAWG 2004 zu erlassen.
Die Abfuhrordnung wurde auf Basis der „Muster-Abfuhrordnung" vom Amt der Stmk. Landesregierung - Fachabteilung 13A (Umwelt- und Anlagenrecht) und der in unserer Gemeinde bis 31.12.2005 geltenden Müllabfuhrverordnung in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung erstellt.
Die Abfuhrordnung der Marktgemeinde Thal soll mit 01.01.2006 in Kraft treten. Gleichzeitig soll die Müllabfuhrordnung vom 10.12.2003, rechtswirksam seit 01.01.2004, außer Kraft treten.
GR Fotr stellt den Antrag, der Umweltausschuss wird beauftragt zu überprüfen, welche getrennten Sammelmöglichkeiten von Abfallstoffen es gibt und was diese kosten bzw. erlösen können.
Beschluss:     Der Antrag von GR Fotr wird einstimmig angenommen.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, nachstehende Abfuhrordnung zu erlassen:
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Abfuhrordnung
Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.10.2005 wird gemäß § 11 i. V. m. § 13 des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004, LGB1. Nr. 65/2004, und auf Grund der Er​mächtigung gemäß § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BGB1. Nr. 45/1948 i. d. F. BGB1. I 100/2003, in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2005, BGB1. I Nr. 156/2004, die Abfuhrordnung der Marktgemeinde Thal erlassen:
§1 Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Marktgemeinde erfüllt die von ihr zu besorgenden Aufgaben der Abfallwirtschaft nach den
Grundsätzen  des  Vorsorgeprinzips   sowie  der Nachhaltigkeit.   Dazu  zählen  insbesondere
nachvollziehbare Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Maßnahmen für die Sicherstellung einer
nachhaltigen Abfall- und Umweltberatung sowie Maßnahmen und Projekte zur Förderung einer
nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft. Für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und
Gebrauchsgütern sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die Marktgemeinde gelten
die Grundsätze gemäß § 2 StAWG 2004.
(2) Für die Sammlung und Abfuhr der im Gemeindegebiet Thal anfallenden Siedlungsabfälle
gemäß § 4 Abs. 4 StAWG 2004 im Sinne einer nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft hat
die Marktgemeinde Thal eine Abfallabfuhr eingerichtet.
(3) Die Abfallabfuhr umfasst die Sammlung und Abfuhr der getrennt zu sammelnden verwertbaren
Siedlungsabfälle   (Altstoffe),   der   getrennt   zu   sammelnden   biogenen   Siedlungsabfälle
(Bioabfälle),  der  sperrigen  Siedlungsabfälle  (Sperrmüll),  des  Straßenkehrichts  sowie der
gemischten    Siedlungsabfälle    (Restmüll),    die    auf   den   im    Abfuhrbereich    gelegenen
Liegenschaften anfallen.
(4) Zur Besorgung der öffentlichen Abfuhr bedient sich die Marktgemeinde Thal im Interesse der
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hiezu berechtigter privater Entsorger.
§2 Begriffsbestimmungen
(1)   Abfälle sind bewegliche Sachen,
1. deren sich der Abfallbesitzer/die Abfallbesitzerin entledigen will oder entledigt hat oder
2. deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die
öffentlichen Interessen gemäß § 1 Abs. 3 StAWG 2004 nicht zu beeinträchtigen.
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(2) Als Abfälle gelten Sachen, deren ordnungsgemäße Sammlung, Lagerung, Beförderung und
Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich ist, auch dann, wenn sie eine die
Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem Boden eingegangen sind. Die Sammlung,
Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse kann auch dann
erforderlich sein, wenn für eine bewegliche Sache ein Entgelt erzielt werden kann.
(3) Als Siedlungsabfallarten im Sinne des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 gelten:
1. getrennt zu sammelnde verwertbare Siedlungsabfalle (Altstoffe wie zB Textilien, Papier,
Metalle).
2. getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare Siedlungsabfälle wie zB
Küchen-, Garten- oder Marktabfälle).
3. sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll, der wegen seiner Beschaffenheit weder in bereitge​
stellten Behältnissen noch durch die Systemabfuhr übernommen werden kann)
4. Siedlungsabfälle, die auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Parkanlagen anfallen (Stra​
ßenkehricht, der auf Grund seiner Beschaffenheit der Restmüllbehandlung zuzuführen ist)
sowie
5. gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll, das ist jener Teil der nicht gefährlichen Siedlungs​
abfälle, der nicht den Ziffern 1 bis 4 zuzuordnen ist).
§3 Abfuhrbereich
Der Abfuhrbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Thal.
§4 Anschlusspflicht
(1)
Die  Liegenschaftseigentümer/innen  der  im  Gemeindegebiet  gelegenen  Grundstücke  sind
berechtigt und verpflichtet, diese an die öffentliche Abfuhr anzuschließen und die auf ihren
Grundstücken anfallenden Siedlungsabfälle durch die öffentliche Abfuhr sammeln und abfuhren
zu lassen.
GR Schreiner verlässt den Sitzungssaal.
(2)
Eine bloß zeitweilige Benützung des Grundstückes (zB Zweitwohnung, Ferienhaus, Wo​
chenendhaus oder Kleingartenanlage) begründet keine Ausnahme von der Anschlusspflicht.
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(3) Die   Anschlusspflicht   entsteht   mit   der   Bereitstellung   der   Abfallsammelbehälter.   Die
Marktgemeinde hat die Anschlusspflichtigen von der Beistellung der Abfallsammelbehälter
nachweislich zu verständigen. Auf Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschaftsei​
gentümerin hat die Marktgemeinde über die Anschlusspflicht mit Bescheid abzusprechen. In
diesem Bescheid hat die Marktgemeinde auch die Art, Größe und Anzahl der Abfallsammelbe​
hälter sowie die Abfuhrintervalle festzulegen. Der Antrag ist vom Liegenschaftseigentümer/von
der Liegenschaftseigentümerin binnen eines Monats ab Zustellung der Verständigung über die
Beistellung der Abfallsammelbehälter einzubringen.
(4) Die Andienungspflichtigen, welche nicht private Haushalte sind, können unter Vorlage eines
betrieblichen Abfallwirtschaftskonzeptes gemäß § 10 AWG 2002 von der Andienungspflicht
entbunden werden, wenn von der Marktgemeinde die besonderen Anforderungen hinsichtlich
der Sammellogistik oder vom Abfallwirtschaftsverband die besonderen Anforderungen an die
Abfallbehandlung nicht erfüllt werden können. Über einen diesbezüglichen Antrag hat die
Marktgemeinde mit Bescheid abzusprechen. Dem Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung
kommt in diesem Verfahren Parteistellung zu.  Sollten sich nach Bescheiderlassung die
Voraussetzungen für die Entbindung der Andienungspflicht ändern, hat die Marktgemeinde Thal
von    Amts    wegen    ein    Bescheidverfahren    einzuleiten.    Änderungen    des    Abfall​
wirtschaftskonzeptes sind der Marktgemeinde unaufgefordert zu übermitteln.
GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
§5 Sammlung und Abfuhr
(1) Verwertbare Siedlungsabfälle (Altstoffe) sind vom Besitzer/von der Besitzerin zu trennen und in
die   entsprechend   gekennzeichneten   Sammelbehälter   bei   den   Sammelstellen   (dezentrale
Sammelstellen und Umweltzentrum) gemäß § 7 einzubringen. Dabei ist im Hinblick auf die
Wiederverwertung darauf zu achten, dass keine Verschmutzung und keine Vermischung der
Altstoffe erfolgt.
(2) Biogene Siedlungsabfälle (Bioabfälle) sind nach Möglichkeit am eigenen Grundstück selbst zu
kompostieren (Einzel- und/oder Gemeinschaftskompostierung). Biogene Siedlungsabfälle, die
nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden, sind zu trennen und in die dafür
vorgesehenen Behälter (Biotonne) einzubringen. Die Marktgemeinde bzw. hiezu berechtigter
privater Entsorger hat die dafür notwendigen Behälter im erforderlichen Ausmaß bereitzustellen.
(3) Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) werden in den jeder Liegenschaft zur Verfügung ste​
henden Abfallsammelbehälter gesammelt. Für die Sammlung der gemischten Siedlungsabfälle
werden   Anfang   des   Jahres   die   dafür   vorgesehenen   Abfallsammelbehälter   von   der
Marktgemeinde Thal bereitgestellt.
(4) Sperrige   Siedlungsabfälle   (Sperrmüll)   sind  vom jeweiligen  Besitzer/von  der jeweiligen
Besitzerin in haushaltsüblichen Mengen an den von der Marktgemeinde festgesetzten Zeiten im
Umweltzentrum (8051 Thal-Kirchberg 777) der Marktgemeinde Thal abzugeben.
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(5) Problemstoffe gemäß § 2 Abs. 4 Z.4 AWG 2002, BGB1. I Nr. 102/2002 i. d. F. BGB1. I Nr. 181/2004, dürfen nicht in die Abfallsammelbehälter für nicht gefährliche Siedlungsabfälle eingebracht werden. Die Marktgemeinde hat gemäß § 28 AWG 2002 bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich, eine getrennte Sammlung (Abgabemöglichkeit) von Problemstoffen durchzuführen. Problemstoffe sind vom jeweiligen Besitzer/von der jeweiligen Besitzerin an den von der Marktgemeinde festgesetzten Zeiten im Umweltzentrum der Marktgemeinde Thal abzugeben.
§6 Abfallsammelbehälter für gemischte und biogene Siedlungsabfälle (Restmüll und Bioabfälle)
	Zuteilung
	der   Sammelsäcke

	3
	Säcke für

	6
	?5

	9
	5?

	12
	55

	14
	5?

	16
	


(1) Die Sammlung von Siedlungsabfällen erfolgt in geeigneten und je nach zu sammelnder
Abfallart unterscheidbaren Abfallsammelbehältern.
(2) Die Sammlung der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) erfolgt in geeigneten Sammelsäcken
mit dem Aufdruck „Müllabfuhr Marktgemeinde Thal" mit einem Inhalt von 60 Litern bzw.
geeigneten von der Marktgemeinde bereitgestellten Behältern mit einem Inhalt von 120 Litern.
(3) Für jede Liegenschaft sind mindestens drei 60 Liter-Säcke für die Sammlung und Abfuhr der
gemischten   Siedlungsabfälle  zu  verwenden.   Das  Behältervolumen  darf bei  einem   1-4
Personenhaushalt 180 Liter pro Person bzw. bei einem Haushalt ab 5 Personen 120 Liter pro
Person und Jahr nicht unterschreiten. Für Betriebe und sonstige Einrichtungen sind mindestens
24 Säcke oder ein Sammelbehälter mit 120 Litern pro Jahr für die Sammlung und Abfuhr der
gemischten Siedlungsabfälle zu verwenden.
(4) Zuteilung   der   Sammelsäcke   für   gemischte   Siedlungsabfälle  je   Liegenschaft  pro   Jahr.
1 gemeldete Person bzw. Wochenendhäuser

2 gemeldete Personen

3 gemeldete Personen

4 und 5 gemeldete Personen
6 und 7 gemeldete Personen
ab 8 gemeldete Personen
Erfolgt der Anschluss an die öffentliche Abfuhr während eines Kalenderjahres, werden die Sammelsäcke anteilsmäßig zugeteilt.
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
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(5)
Bei Liegenschaften mit mehreren Gebäuden bzw. bei Liegenschaften mit einem Gebäude, das
von  mehreren  Haushalten  bewohnt  wird,  kann  ein  gemeinsamer  Abfallsammelbehälter
verwendet werden. Das Behältervolumen darf bei einem 1-4 Personenhaushalt 180 Liter pro
Person bzw.  bei einem Haushalt ab  5  Personen  120 Liter pro Person und Jahr nicht
unterschreiten.  Befinden sich  Betriebsgebäude  (zB  Geschäfte,  Büros,  Fabriken,  sonstige
Einrichtungen und Anlagen) auf einer Liegenschaft bzw. Betriebsgebäude und Wohngebäude
auf ein- und derselben Liegenschaft, so kann die Marktgemeinde Thal diesen, nach Maßgabe der
Größe und Art, eigene Abfallsammelbehälter beistellen. Dies gilt gleichermaßen für stationäre
oder mobile Verkaufsstände  sowie  Baustellenhütten auf öffentlichem Gut oder privaten
Liegenschaften.
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
(6) Bei   Liegenschaften,   für   die   eine   Abfuhr   von   biogenen   Siedlungsabfällen   durch   die
Marktgemeinde   beantragt   wurde,   erfolgt   die   Sammlung   und   Abfuhr   der   biogenen
Siedlungsabfälle in besonders gekennzeichneten Behältern („braune Tonne") mit einem Inhalt
von 120 bzw. 240 Litern.
(7) Die Abfallsammelbehälter sind für die Nutzungsberechtigten an leicht zugänglicher Stelle
aufzustellen. Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass bei der Benützung
der Abfallsammelbehälter keine unzumutbare Belästigung durch Staub, Geruch und Lärm
erfolgt. Für die Abholung sind die Abfallsammelbehälter rechtzeitig an leicht zugänglicher
Stelle bereit zu stellen. Die Marktgemeinde kann mit Bescheid den Ort der Aufstellung und den
Ort der Abholung festlegen. Dies gilt insbesondere für die Abholung der Abfallsammelsäcke.
(8) Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass nach Entleerung der Abfall​
sammelbehälter durch die Abfallabfuhr diese umgehend wieder an den Aufstellungsort zurück
gebracht werden.
(9) In die Abfallsammelbehälter darf nur der auf der zugehörigen Liegenschaft  anfallende
Siedlungsabfall eingebracht werden. Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen,
dass die Abfallsammelbehälter oder die Abfallsammelsäcke nur soweit befüllt werden, als der
Deckel geschlossen oder die Abfallsammelsäcke ordnungsgemäß verschlossen werden können.
In die Abfallsammelbehälter oder Abfallsammelsäcke dürfen nur jene Abfälle eingebracht
werden, für deren Aufnahme sie bestimmt sind. Sammelsäcke, die nicht von der Marktgemeinde
Thal ausgegeben wurden oder nicht ordnungsgemäß verschlossen sind, werden nicht abgeführt.
Sammelbehälter die nicht von der Marktgemeinde Thal ausgegeben wurden, werden nicht
abgeführt.
(10) Über begründeten Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschaftseigentümerin kann
das Behältervolumen und/oder die Häufigkeit der regelmäßigen Abfuhr, der Menge des
tatsächlich  anfallenden   Siedlungsabfalls   in  Entsprechung  zu  den  Vorgaben  dieser  Ab​
fuhrordnung durch die Marktgemeinde angepasst werden. Die Marktgemeinde hat über solche
Anträge mit Bescheid abzusprechen.
(11) Sollten sich nach Bescheiderlassung gemäß Abs. 10 wesentliche Änderungen ergeben, hat die
Marktgemeinde Thal von Amts wegen ein Bescheidverfahren einzuleiten.
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§7 Sammelstellen
(1) Für die getrennte Sammlung und Abfuhr von verwertbaren Siedlungsabfällen (Altstoffe) werden
in    der    Marktgemeinde     Thal     Sammelstellen    eingerichtet.     Die     Aufstellung    der
Abfallsammelbehälter erfolgt durch die Marktgemeinde bzw. deren Beauftragten und ist im
Einvernehmen mit dem Liegenschaftseigentümer/der Liegenschaftseigentümerin durchzuführen.
(2) In die auf den Sammelstellen bereitgestellten Abfallsammelbehälter dürfen nur die in der
Marktgemeinde Thal anfallenden verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe) eingebracht werden.
Hierbei ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Aufstellungsort nicht verunreinigt wird. Die
Einbringung in die bereitgestellten Behälter hat bei den dezentralen Sammelstellen von Montag
bis Samstag in der Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr zu erfolgen.
(3) In die Abfallsammelbehälter dürfen nur solche verwertbare  Siedlungsabfälle eingebracht
werden, wie sie der Beschriftung bzw. der Leitfarbe des jeweiligen Abfallsammelbehälters
entsprechen.
(4) Für die Marktgemeinde Thal werden folgende Standorte für die Einrichtung der Sammelstellen
festgelegt:
1. Umweltzentrum Thal, 8051 Thal-Kirchberg 777
2. Die für die Marktgemeinde Thal festgelegten dezentralen Sammelstellen werden ortsüblich
den Gemeindebürgerinnen kundgemacht.
§8 Durchführung der Abfallabfuhr
(1) Die Abfuhrtermine werden im Vorhinein in Form eines Abfuhrkalenders festgelegt und den
Anschlusspflichtigen zur Kenntnis gebracht.
(2) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) sowie der getrennt zu sammelnden
biogenen   Siedlungsabfälle   (Bioabfälle)   erfolgt   im   gesamten   Abfuhrbereich   durch   die
Abfallabfuhr.
(3) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle wird in den Monaten Juni bis August alle 2
Wochen und in den Monaten September bis Mai alle 4 Wochen durchgeführt.
(4) Die Abfuhr der getrennt zu sammelnden verwertbaren Siedlungsabfälle wird bei den dezentralen
Sammelstellen alle 2 Wochen durchgeführt. Die Übernahme der getrennt zu sammelnden
verwertbaren      Siedlungsabfälle      erfolgt     im     Umweltzentrum      1-mal     im     Monat
(1. Samstag im Monat, jeweils in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr).
(5) Die Abfuhr der getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) wird in den
Monaten Mai bis September wöchentlich und in den Monaten Oktober bis April alle 2 Wochen
durchgeführt. Auf begründeten Antrag (§ 6 Abs. 9 Abfuhrordnung i. V. m. § 9 Abs. 3 StAWG
2004) kann die Abfuhrfrequenz in den Monaten Mai bis September auf alle 2 und in den
Monaten Oktober bis April auf alle 4 Wochen reduziert werden.
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(6) Die Übernahme von sperrigen Siedlungsabfällen (Sperrmüll) erfolgt im Umweltzentrum 1-mal
im Monat (1. Samstag im Monat, jeweils in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.00 Uhr).
(7) Eine allfällige Änderung der Abfuhr- sowie Übernahmetermine und -zeiten für Abfälle wird
den Anschlusspflichtigen rechtzeitig zur Kenntnis gebracht.
§9 Straßenkehricht
Die Marktgemeinde hat für die ordnungsgemäße Sammlung und Abfuhr von Siedlungsabfällen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 4 StAWG 2004 (Straßenkehricht) zu sorgen.
§10 Behandlungsanlagen
Die Verwertung und Beseitigung der Siedlungsabfälle gem. § 2 Abs. 3 der Abfuhrordnung erfolgt in Übereinstimmung mit dem regionalen Abfallwirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung in folgenden Abfallbehandlungsanlagen:
1. Servus Abfall Dienstleistungs-GmbH & Co AG
2. Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.
3. Schweiger Schrott GmbH
§11 Eigentumsübergang
(1) Mit dem Verladen auf ein Fahrzeug der öffentlichen Abfuhr geht das Eigentum am Abfall auf
den Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung über.
(2) Abfall, der den genehmigten Behandlungsanlagen zugeführt wird, geht mit der Übergabe an
diese in das Eigentum des Betreibers/der Betreiberin über.
(3) Der Eigentumsübergang nach den Absätzen 1 und 2 erstreckt sich nicht auf Wertgegenstände.
(4) Bei Eigentumsübergang nach Abs. 1 und 2 haftet der/die bisherige Eigentümer/in bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit für Schäden, die dessen/deren eingebrachter Abfall verursacht.
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§12 Duldungsverpflichtungen
(1) Den Organen und Beauftragten der Marktgemeinde und des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-
Umgebung ist zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung und den hiezu erlassenen
Bescheiden ungehinderter Zutritt zu allen Liegenschaftsteilen, auf denen Siedlungsabfall gemäß
§ 2 Abs. 3, gelagert oder behandelt wird, samt den dazu gehörigen Gebäuden und Anlagen
einschließlich der Einsichtnahme der Unterlagen zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte
zu erteilen. Die dabei bekannt gewordenen persönlichen, betrieblichen oder geschäftlichen
Verhältnisse unterliegen der Amtsverschwiegenheit (Art. 20 B-VG).
(2) Die Liegenschaftseigentümer/innen oder die sonst an Liegenschaften dinglich oder obligatorisch
Berechtigten haben zu dulden, dass im Zuge von Erhebungen Grundstücke im erforderlichen
Ausmaß durch Organe oder Beauftragte der Marktgemeinde und des Abfallwirtschaftsverbandes
betreten und die notwendigen Überprüfungen vorgenommen werden. Verursachte Schäden sind
zu ersetzen.
§13 Grundzüge der Gebührengestaltung
(1) Für die Benützung der Einrichtungen und Anlagen der Abfallabfuhr und -behandlung hebt die
Marktgemeinde Thal an den Zielen und Grundsätzen des § 1 StAWG 2004 orientierte Gebühren
ein.
(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Benützungsgebühren entsteht mit dem Zeitpunkt, an dem
die Abfallsammelbehälter beigestellt werden.
(3) Zur Entrichtung der Benützungsgebühren sind die anschlusspfiichtigen Liegenschaftseigen​
tümer/Liegenschaftseigentümerinnen verpflichtet. Miteigentümer/ Miteigentümerinnen schulden
die  Gebühr  zur ungeteilten Hand.  Die  für die  Liegenschaftseigentümer/innen geltenden
Bestimmungen finden sinngemäß  auch auf Personen Anwendung,  die zur Nutzung des
Grundstückes berechtigt sind oder es verwalten. Bei Bauwerken auf fremdem Grund gelten die
Bestimmungen dieses Gesetzes auch für die Bauwerkseigentümer/innen.
§14 Gebühren und Kostenersätze
(1)   Die Benützungsgebühr setzt sich zusammen aus einer verbrauchsunabhängigen Grundgebühr und einer variablen Gebühr.
(2) Für zusätzliche Leistungen bei der Abholung des  Siedlungsabfalls kann ein gesonderter Kostenersatz verrechnet werden.
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§15 Grundgebühr
Als Grundlage der Berechnung wird die Personenanzahl der Liegenschaft herangezogen. In die verbrauchsunabhängige Grundgebühr werden insbesondere die für den Betrieb, die Erhaltung und die Verwaltung der maßgeblichen Einrichtungen und Anlagen entstandenen Kosten hineingerechnet.
Pro gemeldete Person und Jahr
€      14,32
Bei Schüler-, Kinder- und Seniorenheimen (pro angemeldete Person und Jahr)   €       6,90
Bei Ferienwohnungen, Wochenendhäusern, Zweitwohnsitzen etc, bei denen auf der Liegenschaft keine Personen amtlich gemeldet sind, ist die Basis für die Berechnung der Grundgebühr eine Person.
§16 Variable Gebühr
(1) Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis des beigestellten Behältervolumens und der Anzahl der Entleerungen. Als Berechnungsgrundlage werden die Kosten herangezogen, welche durch die tatsächliche Inanspruchnahme der Entsorgungseinrichtung anfallen.
Diese betragen pro Entleerung:
1.
für getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare Siedlungsabfälle wie
zB Küchen-, Garten- oder Marktabfälle):
Kunststoffgefäß
1201
€       6,30/Entleerung
Kunststoffgefäß
2401
€      10,30/Entleerung
2.
für gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll, das ist jener Teil der nicht gefährlichen Sied​
lungsabfälle, der nicht den vorigen Kategorien zuzurechnen ist):
Abfallsammelsack
601
€       4,84
Sammelbehälter
1201
€    308,05      pro Jahr
Im Bedarfsfall können (zB 60 1) Säcke für die zusätzliche Sammlung von Restmüll zugekauft werden. Ein Abfallsammelsack kostet € 4,84. Die Verrechnung erfolgt zum jeweils nächsten Quartal.
(2)  Bei Erhöhung oder Reduzierung des festgelegten Behältervolumens wird die variable Gebühr angepasst, die Vorschreibung der Grundgebühr erfolgt nach § 15.
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§17 Kostenersätze für zusätzliche Leistungen
Für zusätzliche Leistungen bei der Abholung des Siedlungsabfalls (Häckseldienst nach Bedarf) wird ein gesonderter Kostenersatz verrechnet. Die Höhe der einzelnen Kostenersätze für alle von der Marktgemeinde Thal zusätzlich angebotenen Leistungen wird auf ortsübliche Weise bekannt gemacht.
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal.
§18 Mehrwertsteuer
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist allen Beträgen hinzuzurechnen.
§19 Vorschreibung und Stichtag
(1)
Die Stichtage für die Grundgebühr sind der 1. Jänner und der 1. Juli jeden Jahres. Die
Vorschreibung der Grundgebühr erfolgt je zur Hälfte im 2. und 3. Quartal. Die Grundgebühr ist
am 15.05. und am 15.08. jeden Jahres fällig.
Die Vorschreibung der variablen Gebühr für die Sammelsäcke erfolgt im 1. Quartal und ist bis zum 15.02. des laufenden Jahres zu entrichten. Wenn die Zuteilung während des Jahres erfolgt, werden diese zum jeweils nächsten Quartal verrechnet.
Die variable Gebühr für Sammelcontainer wird je zur Hälfte im 1. und 3. Quartal vorgeschrieben und ist am 15.02. und 15.08. jeden Jahres fällig. Wenn die Zuteilung während des Jahres erfolgt, wird diese zum jeweils nächsten Quartal verrechnet.
Die variable Gebühr für biogene Siedlungsabfälle wird je zur Hälfte im 1. und 3. Quartal vorgeschrieben und ist am 15.02. und 15.08. jeden Jahres fällig. Wenn die Zuteilung während des Jahres erfolgt, wird diese zum jeweils nächsten Quartal verrechnet.
(2)
Für den Fall, dass die Marktgemeinde neben der Abfallgebühr auch andere Leistungen (zB
Grundsteuer, Kanalgebühr) in einem vorschreibt, ist die Abfallgebühr gesondert auszuweisen.
GR Zingl kehrt in den Sitzungssaal zurück.
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§20 Verfahren - Zuständigkeit
Hinsichtlich der Vorschreibung, Entrichtung und Hereinbringung der in dieser Verordnung festgesetzten Gebühren und Kostenersätze finden die Bestimmungen des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 und die der Steiermärkischen Landesabgabenordnung (LAO) 1963 i. d. g. F. Anwendung. Die Zuständigkeit richtet sich nach den gemeinderechtlichen Vorschriften.
§21 Strafbestimmungen
Die Strafbestimmungen richten sich nach § 18 des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004.
§22 Inkrafttreten
Die Abfuhrordnung der Marktgemeinde Thal tritt mit 01.01.2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Müllabfuhrordnung vom 10.12.2003, rechtswirksam seit 01.01.2004, außer Kraft.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
GR Fotr kritisiert einige Punkte der Verordnung, unter anderem:
Der Liegenschaftsbegriff sein unklar.  Einerseits sei von bewohnten Gebäuden die Rede, andererseits von Grundstücken.
Unklar sei auch der Begriff des (Gewerbe-)Betriebes, der zu einer erhöhten Sackzahl oder Volumensmenge verpflichte.
-    Die im § 7 festgelegte erlaubte Zeit der Einbringung in die Sammelbehälter der Gemeinde stimme mit der in Kraft stehenden Lärmverordnung nicht überein.
Diese Punkte werden mit Ausnahme der Problematik „Lärmverordnung" werden berücksichtigt.
7.   Heizkostenzuschuss
Der Bürgermeister berichtet, dass vom Amt der Stmk. Landesregierung für das Jahr 2005/2006 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses beschlossen wurde.
Die   Förderung   wird in   Form einer Einmalzahlung in der Höhe von € 120,— für Ölheizungen und € 60,-- für Heizungen mit sonstigen Brennstoffen erfolgen.
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Als Berechnungsgrandlage für die Gewährung der Förderung wird das monatliche Haushaltseinkommen aller im Haushalt lebenden Personen (bei unselbständig Erwerbstätigen unter Berücksichtigung des 13. und 14. Monatsgehaltes) entsprechend den Richtlinien des Landes herangezogen.
Für die Gewährung des Heizkostenzuschusses gelten folgende Einkommensrichtsätze:
für 1-Personen-Haushalte
€
774,—
für Ehepaare bzw. Haushaltsgemein​
schaften
€
1.202,-
für Alleinerzieher
€
710,-
für jedes Familienbeihilfe beziehende im
Haushalt lebende Kind
€
225,-
Der Bürgermeister stellt den Antrag, nach Vorlage des Bescheides „Gewährung Heizkostenzuschuss durch das Land Steiermark" auf Antrag den gleichen Betrag durch die Marktgemeinde Thal auszuzahlen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
8.   Privatstraßenzuschuss Steinberg
Der Vizebürgermeister berichtet:
Die Weggemeinschaft „Steinberg Siedlung" (Herr Senekowitsch, Herr Abraham, Herr Reiter, Frau Kuhn, Fam. Wurzer & Knass, Herr Stampler, Herr Hois, Farn. Schupfer, Frau Blöderer und Frau Höller) haben um einen Zuschuss zur Asphaltierung der Zufahrtsstraße (Grdst.Nr. 1043/2) zu o.a. Einfamilienhäusern (Gesamtkosten € 16.800,00 inkl. 20% MWSt. lt. Anbot der Firma Mandlbauer vom 02.06.2005) angesucht.
Die entsprechende Oberflächenwässerableitung, ohne deren Ausführung der Zuschuss nicht gewährt wird, wurde ausgeführt.
Der Vizebürgermeister stellt den Antrag, einen Privatstraßenzuschuss in Höhe von € 2.180,- zu übernehmen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird einstimmig angenommen.
9.   Privatstraße Eben (Müller) - Übernahme als Gemeindestraße
Der Vizebürgermeister berichtet:
Es sollen die Privatstraßen Grundstück Nr. 929/14 und 882/6, KG Thal in Gemeindestraßen umgewandelt und in öffentliches Gut übernommen werden. Der Grundstücksbesitzer, Herr Müller Josef, würde diese Privatstraßen lastenfrei und ohne Entschädigung an die Gemeinde Thal übergeben.
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Damit mit den Arbeiten begonnen werden kann, soll heute ein diesbezüglicher Grundsatzbeschluss gefasst werden.
GK Sölkner stellt fest, dass hier ein problematisches Präjudiz geschaffen wird. Nicht alle Übernahmewünsche von Privatstraßen könnten erfüllt werden. Daher sollten vorher alle diese Wünsche erhoben und ein einheitliches Reglement festgelegt werden (zB dass nur voll asphaltierte Privatstraßen übernommen werden).
Der Vizebttrgermeister stellt den Antrag, der Übernahme der Privatstraßen Grundstück Nr. 929/14 und 882/6 von Herrn Müller Josef als Gemeindestraßen (Übernahme in öffentliches Gut) grundsätzlich zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Vizebürgermeisters wird mit 9 Stimmen (Urdl, Schickhofer, Eckhard, Zingl, Schreiner, Purkt, Schuster, Langmann u. Fotr) angenommen. 2 Stimmenthaltungen (Gugl, Ruderstaller) 1 Gegenstimme (Sölkner)
10. Thalersee Rückhaltebecken - Ufersanierung
GR Fotr verlässt den Sitzungsaal. Der Bürgermeister berichtet:
Am 29.06.2005 fand eine Begehung mit Herrn DI Paischer von der Ingenieurgemeinschaft DI Bilek & DI Krischner betreffend der Schäden an der Ufermauer statt.
Der Bürgermeister berichtet über diese Begehung bzw. über die Beurteilung vom 30.06.2005.
Aufgrund dieser Beurteilung ist eine Sanierung der Schäden an der Ufermauer noch vor Winterbeginn aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich. Diese Arbeiten sollen im Oktober durchgeführt werden, wenn der Thalersee weniger frequentiert ist.
Um die Stabilität der Ufermauer zu beurteilen, muss der Thalersee ca. 1 m abgesenkt werden und eine Begehung bzw. eine Begutachtung mit einem Statiker durchgeführt werden. Als Termin für die Begehung mit dem Statiker wurde der 18.10.2005 vereinbart, deshalb musste mit der Absenkung des Thalersees am 17.10.2005 begonnen werden. Diese Absenkung erforderte die ständige Kontrolle des Sees durch unsere Gemeindearbeiter.
GR Fotr kehrt in den Sitzungssaal zurück.
Weiters wurde ein Gespräch mit dem Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 19B, wegen der Finanzierung geführt.
In den nächsten 2-3 Jahren soll eine umfassende Sanierung der Ufermauer erfolgen. Kosten ca. € 280.000,--. Es soll zu einer Kostenaufteilung zwischen Bund, Land, Mag. Graz und Gemeinde Thal kommen. Der Anteil für unsere Gemeinde soll 10 % betragen. Weiters erfolgt auch eine Berechnung über eine höhere Aufstauung des Sees.
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Für die Sofortmaßnahmen wurde von der Fa. Mandlbauer ein Anbot in Höhe von ca. € 8.500,-- exkl. MWSt. vorgelegt. Diese Arbeiten sind umgehend durchzuführen.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Sanierung der Schäden an der Ufermauer am Thalersee zuzustimmen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen,
11. Resolution für ein gerechtes Steuersystem
GR Zingl verlässt den Sitzungssaal. Der Bürgermeister berichtet:
Die Gemeinde ist der unmittelbare Lebensraum aller Bürgerinnen und Bürger. Leistungsstarke Gemeinden sichern ein lebenswertes Umfeld und Lebensqualität. Es wird Gemeinden aber immer schwerer gemacht ihre Aufgaben wahrzunehmen.
Der Vizebürgermeister verlässt den Sitzungssaal.
Freier Kapitalverkehr und globaler Steuerwettbewerb haben bewirkt, dass die wirtschaftlich Leistungsfähigsten immer weniger Steuern zahlen. Durch die sinkende Besteuerung von Vermögen und Gewinnen entgehen dem Staat in Österreich jedes Jahr Einnahmen in Milliardenhöhe. Diese Steuerausfälle machen es den Gemeinden immer schwerer, die Grundversorgung der Bevölkerung aufrecht zu erhalten: die Investitionen in soziale Sicherheit, Spitäler, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Straßen und andere Infrastruktur bleiben auf der Strecke. Wenn alle gerecht zum Steueraufkommen beitrügen, wären öffentliche Dienstleistungen in Zeiten wachsender Wirtschaft leicht finanzierbar, es könnte für alle eine angemessene Lebensqualität sichergestellt werden.
Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Resolution zu beschließen:
Resolution:
Wir fordern daher die Österreichische Bundesregierung und die Landesregierungen auf, sich für ein gerechteres Steuersystem einzusetzen. Ein gerechtes Steuersystem bedeutet für uns:
die Wiedereinführung der Vermögenssteuer in Österreich
-
das Beenden des Steuerwettlaufs nach unten: Eu-weite Mindest-Körperschaftssteuer auf
angemessenem Niveau
die steuerliche Gleichbehandlung von Arbeits- und Kapitaleinkommen: Automatische Meldung von Kapitaleinkommen an die zuständigen Finanzämter im In- und Ausland
· Abschaffung der Steuerprivilegien gemeinnütziger Privatstiftungen
Ökologisierung des Steuersystems

· Internationale Steuern auf Kerosin, Devisentransaktionen sowie eine 1%-Steuer auf High Net
Worth Individuais (Personen mit mindestens 1 Mio. US-$ Finanzvermögen)
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Der Vizebürgermeister und GR Zingl kehren in den Sitzungssaal zurück.
Begründung:
Mit den genannten Maßnahmen könnte die schmerzhafte Sparpolitik beendet, Schulden abgebaut sowie der Faktor Arbeit steuerlich spürbar entlastet werden.
Österreich nimmt bei dem Wettlauf um die Senkung von Gewinn, Vermögens- und Kapitalsteuern eine unrühmliche Vorreiterrolle innerhalb der EU ein. Gerade deshalb kann ein Umlenken viel bewirken. Eine Anhebung der Vermögens- und Gewinnsteuern auf das EU-15-Durchschnittsniveau brächte Österreich jährlich 7 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen. Österreich muss auf europäischer Ebene aktiv die Initiative für Steuerkoordination ergreifen. Ein Steuerwettlauf zwischen Staaten schadet allen.
Beschluss:      Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen.
12. Petition „Stop Bolkestein"
GK Sölkner stellt den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Thal möge die Petition „Stop Bolkestein" unterstützen.
GK Sölkner berichtet über den Einleitungstext der Petition „Stop Bolkestein".
NEIN zu einem Europa des Sozialabbaus NEIN zu einem Europa des Bildungsnotstandes
Auf Initiative des ehemaligen EU-Kommissars Frits Bolkestein (niederländischer Liberaler) wird derzeit ein Richtlinienentwurf (Europarecht) zur Freizügigkeit der Dienstleistungen im Binnenmarkt der EU diskutiert.
Wird diese europäische Richtlinie gebilligt, so hätte dies zur Folge, dass sämtliche Dienstleistungen im Europa der 25 wie gewöhnliche Wirtschaftsprodukte behandelt würden. Grundlegende Bereiche wie Kultur, Bildung, Gesundheitsdienste und sämtliche Dienstleistungen im Rahmen der nationalen Systeme zur sozialen Sicherheit könnten denselben wirtschaftlichen Konkurrenzmechanismen unterworfen werden wie sonstige Waren.
Eine solche Entwicklung würde unweigerlich zu einer Verschlechterung der Rechtssysteme bezüglich Renten, Sozialhilfe und der Deckung der Gesundheitskosten zugunsten privater Systeme führen. Sie würde außerdem die Deregulierung unserer Bildungssysteme und schließlich das Ende der kulturellen Vielfalt mit sich bringen. Außerdem hätte die Umsetzung dieser Richtlinie zur Folge, dass die Arbeitnehmerrechte, wie sie in der nationalen Gesetzgebung der EU-Mitgliedsstaaten festgelegt sind, in Frage gestellt würden.
Seit März dieses Jahres schlagen einige politischer Parteien und eine ganze Reihe nationaler und europäischer Instanzen (Verbände, Gewerkschaften etc..) Alarm und rufen zur Mobilisierung der progressiven Kräfte auf, um gegen diesen Richtlinienentwurf zu kämpfen, der einen Sozialabbau zur Folge hätte.
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Trotz dieser Aktionen scheint eine große Mehrheit der Mitgliedsstaaten heute eine schnelle Verabschiedung dieses Richtlinienentwurfes zu befürworten. Da es sich um eine Entscheidung handelt, für die keine Einstimmigkeit erforderlich ist, kann keine Regierung und somit erst recht keine politische Partei die Verabschiedung dieser Richtlinie alleine verhindern.
Nur die starke Mobilisierung der Bevölkerung der EU könnte somit diese Entwicklung noch abwenden.
Die Zeit drängt.
„Wir bitten Sie daher, ein klares NEIN zu einem Europa des Sozialabbaus zu sagen, indem Sie die elektronische Petition unterzeichnen und diese Nachricht weiterverbreiten."
Beschlüsse      Der Antrag von GK Sölkner wird einstimmig angenommen.
13. Allfälliges
Der Bürgermeister berichtet:
a)  Aufsichtsbeschwerde GK Sölkner - Antwortschreiben Land
Der Bürgermeister berichtet, dass das Amt der Stmk. Landesregierung mit Schreiben vom 8.7.2005 zur Aufsichtsbeschwerde von GK Sölkner vom 17.6.2005 Folgendes mitgeteilt hat:
„Aufgrund Ihrer Eingabe vom 17.06.2005 hat die Fachabteilung 7A mit Schreiben vom 21.06.2005 gemäß § 97 Abs. 1 Stmk. GemO die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung ersucht, nach Möglichkeit bei der Kassenübergabe am 01.07.2005 mit Ihnen durch einen Vertreter des Gemeindeprüfungsreferates ein Gespräch zu führen, so wie Sie dies in Ihrem Antrag unter Punkt 2 vorgeschlagen haben. Aus dem Bericht des Herrn OAR. Scherübl - ein umsichtiger, routinierter und genauer Kenner des Gemeinderechtes - geht u.a. hervor, dass der Bürgermeister als Vorstand des Gemeindeamtes (siehe § 45 Abs. 1 leg. cit.) auch die Entscheidung zu treffen hat, wer einen Schlüssel zum Gemeindeamt (Haustor, Buchhaltungsraum, etc.) erhält. Wenn es diesbezüglich Unstimmigkeiten gäbe, hätte der Gemeinderat als oberstes Organ der Gemeinde eine endgültige Entscheidung zu treffen. Diese Rechtsmeinung wird von der Fachabteilung 7A aufgrund einer Reihe ähnlicher Anfragen ebenso vertreten. Der Bürgermeister hat nicht nur das Recht bzw. die Pflicht hierüber zu entscheiden, sondern es trifft ihn als Vorstand des Gemeindeamtes auch die Verantwortung für die Sicherheit im Hause. Im Übrigen hat der Gemeinderat von Thal, wie aus Ihrem Schreiben hervorgeht, in der Sache am 25.05. einen entsprechenden Beschluss gefasst.
Zu den einzelnen Punkten Ihrer Begründung:
Zul.)
Ihre Selbständigkeit wird nicht eingeschränkt, es sind allerdings grundsätzlich die Amtsstunden des Gemeindeamtes zu beachten. Die für den Kassen- und Buchhaltungsdienst eingeteilten Gemeindebediensteten sind gemäß § 85 Abs. 1 GemO vom Bürgermeister und dem Gemeindekassier hiezu schriftlich zu ermächtigen.
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Zu 2.)
Aus den Bestimmungen der Gemeindeordnung kann nicht abgeleitet werden, dass ein „jederzeitiges unmittelbares Einschaurecht" für den Gemeindekassier besteht.
Zu 3.)
Wenn ein Gemeindekassier seine Geschäfte ohne Hilfe durch Gemeindebedienstete ausüben will, so ist dies seine Entscheidung. Allerdings haftet er allein in vollem Umfang für die Kasse und die Buchhaltung der Gemeinde.
Zu 4.)
Ein Verzicht auf Einschaurechte wird durch die Tätigkeit eines Gemeindebediensteten nicht bewirkt; wie bereits oben erwähnt sind allerdings die Amtsstunden zu beachten.
Zu 5.)
Ein Widerspruch zum „Rechtsgrundsatz der guten Sitte" kann hieramts nicht erblickt werden.
Zu 6.)
Wie schon erwähnt, obliegt dem Bürgermeister als Vorstand die Entscheidung über die Herausgabe eines Schlüssels. Die Funktionen des Gemeindekassiers und des Vizebürgermeisters sind nach ha. Ansicht nicht unmittelbar vergleichbar, dem Vizebürgermeister obliegt jedenfalls die Vertretung des Bürgermeisters, in dessen Verhinderung und er übernimmt in diesem Fall zur Gänze die Aufgaben des Bürgermeisters.
Zu 7.)
Die Gemeindebediensteten sind weisungsgebunden und unterliegen dienstrechtlichen Vorschriften. Der Vergleich zwischen einem gewählten Gemeindevorstandsmitglied und einem Gemeindebediensteten ist hinkend, das Vorliegen einer Verfassungswidrigkeit wird hieramts nicht erblickt.
Zu 8.)
Der Bezug eines Gemeindekassiers ist im Gemeindebezügegesetz 1997 genau geregelt; ob und wie viel Gemeindebedienstete als Hilfsorgane zur Verfügung stehen, wird in jeder einzelnen Gemeinde autonom geregelt.
Zu 9.)
Auf die Einschau in die Kassen- und Buchhaltungsunterlagen im Rahmen ihres Aufgabenbereiches während der Amtsstunden besteht grundsätzlich Anspruch.
Abschließend darf angeregt werden, die Amtsgeschäfte als Gemeindekassier im konstruktiven Einvernehmen mit dem Bürgermeister („Vieraugenprinzip") und den eingeteilten Gemeindebediensteten auszuüben, da dann - jahrzehntelange Erfahrungen bestätigen dies - ein sinnvolles und für alle Seiten zufrieden stellendes Ergebnis erzielt werden kann."
Der Bericht des Bürgermeisters wird zur Kenntnis genommen.
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 Aufsichtsbeschwerde GR Fotr und GK Sölkner
Der Bürgermeister verliest die Aufsichtsbeschwerde von GR Fotr und GK Sölkner vom
29.9.2005 an Herrn Hofrat Dr. Karl Paier, Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 7A:
„Betreff:   Wiederholt rechtswidrige Anberaumung von Gemeinderatssitzungen
Sachverhalt:
Bereits vor Monaten wurden die Termine für die Gemeinderatssitzungen im Gemeinderat festgelegt. Zum wiederholten Male wurde dabei in den Monaten Juli bis September keine Gemeinderatssitzung anberaumt und folglich auch nicht einberufen. Da die Gemeinderatssitzung mit 5.10.2005 fixiert wurde, hat meine Fraktion dies seinerzeit toleriert.
Nun wurde diese Sitzung von Bürgermeister Urdl aber, trotz unseres schriftlichen Einwandes, um weitere 14 Tage nach hinten geschoben.
Wir beantragen daher:
1. Die Zeitpunkte der Abhaltung der Sitzungen in den letzten 5 Jahren auf ihre Rechtmäßigkeit
zu überprüfen,
2. den Bürgermeister auf die wiederholte Rechtswidrigkeit hinzuweisen
3. Uns per E-Mail über das von Ihnen erstellte Ergebnis der Erhebungen und allenfalls gesetzten
Maßnahmen zu unterrichten.
Ergeht zur Kenntnisnahme zeitgleich per e-mail gde@thal.steiemiark.at auch an Herrn Bürgermeister Peter Urdl und den Gemeinderat der Marktgemeinde Thal."
Der Bürgermeister teilt mit, dass bis jetzt von der Aufsichtsbehörde noch keine Antwort gekommen ist.
c)  Verordnung „30 km/h" in Thal-Unterbichl
Es soll für die Gemeindestraße Nr. 1385/3 von Grundstück Nr. 524/8 (Tatzer) bis zum Grundstück Nr. 528/3 (Dirnberger) bzw. für die Gemeindestraße Nr. 1385/3 ab Haus Nr. 12 (Heinzl) bis zur Einmündung in die Gemeindestraße Nr. 1385/1 und für die Gemeindestraße Nr. 1385/1 von der Einmündung der Gemeindestraße Nr. 1385/3 bis zum Grundstück Nr. 535/2 (Thonhofer) eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h erlassen werden. Vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erfolgt dazu eine Befahrung.
GR Gugl berichtet:
d)  GK Sölkner - Gemeindeschlüssel
GR Gugl teilt mit, dass es unerhört ist, wie GK Sölkner in der Sache „Erhalt des Gemeindeschlüssels zum Gemeindeamt und Buchhaltungsraum" vorgeht. Es gibt dazu bereits einen Gemeinderatsbeschluss und eine Stellungnahme des Landes. Trotzdem versucht GK Sölkner, wie im Newsletter seiner Fraktion dargestellt, den Bürgermeister diesbezüglich zu erpressen indem sozusagen der Posten der Buchhaltungskraft wackelt. Welche Arbeitsbedingungen sind das für die Bediensteten?
GK Sölkner erklärt, dass sein rechtskonformes Vorgehen natürlich keine „Erpressung" darstellt.
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Der Bürgermeister berichtet:
e)  Marktgemeinde Thal - L 301 Geschwindigkeitsbeschränkung im Siedlungsbereich Haslau
Der Bürgermeister verliest das Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung vom 2.10.2005:
„Zum Ansuchen der Marktgemeinde Thal vom 27.5.2005 obigen Betreffs wird mitgeteilt, dass am 26.9.2006 gemeinsam mit dem Amtssachverständigen und einem Vertreter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ein Ortsaugenschein durchgeführt wurde.
Es wird Ihnen mitgeteilt, dass auf Grund der derzeit gültigen Kriterien des Arbeitskreises Verkehrssachverständige beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung Schutzwege nur nach bestimmten Kriterien verordnet werden können. Diese Kriterien, welchen allen Gemeinden per E-Mail übermittelt wurden und welche auch im Internet abrufbar sind, erfordern eine verkehrstechnische Analyse durch einen verkehrstechnischen Sachverständigen, welcher auf Sichtweiten Frequenzzählungen und bauliche Ausführung eingeht. Im gegenständlichen Antrag wäre daher diese verkehrtechnische Analyse (welche entweder durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit oder einen Ziviltechniker zu erstellen wäre) noch nachzureichen, damit der gegenständliche Schutzweg verordnet werden kann.
Die weiters beantragte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h von derzeit 80 km/h - L 301 im Bereich Thal-Haslau - ist auf Grund der Straßenführung (Linienführung), der Straßenbereite und dem guten Ausbauzustand nicht möglich. Nach Bekanntgabe der Erhebungsdaten für den Schutzweg, worin auch die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten und die V/80 für den genannten Bereich enthalten sind, könnte dies neuerlich beurteilt werden."
f)   Grazer Golf Ges.m.b.H. - Golfanlage Thal
Der Bürgermeister verliest das Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung vom 1.7.2005:
„Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 23.6.2005 dürfen wir Ihnen mitteilen, dass gemäß Bescheid des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung 13C, GZ.: FA13C-55 T 12/19-2003 vom 8. August 2003, Auflagenpunkt 1) „Bestehende Wanderwege sind zu erhalten" die Benützbarkeit der Wanderwege im Bereich des Golfplatzes sichergestellt ist. Der Auflagenpunkt 1) ist eine Dauerauflage, und die Begehbarkeit der bestehenden Wanderwege zu gewährleisten.
Die Aussage aus dem Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 25.5.2005 „Die Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung war bereits mit entsprechenden Beschwerden befasst, ihr Wille zur Abstellung der Missstände scheint aber nicht oder nur schwach ausgeprägt gegeben zu sein", ist daher sehr befremdend, da seitens der ho. Behörde Herr Dipl.-Ing. Herwig Zisser, Golfanlage Thal, mehrfach aufgefordert wurde für die Begehbarkeit der Wanderwege Sorge zu tragen. Die Marktgemeinde Thal war auf Grund der in dieser Angelegenheit geführten Telefonate auch stets über die Vorgangsweise der ho. Behörde informiert.
Es wurde Ihnen auch telefonisch am 30.6.2005 mitgeteilt, dass ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die Grazer Golf Ges.m.b.H., vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. Herwig Zisser „wegen Nichteinhaltung von Bescheidauflagen" eingeleitet wurde."
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g)  Schreiben von Frau Martina Gruber vom 20.9.2005 - Verlegung der Gemeindestraße aus unserem unmittelbaren Hörbereich Der Bürgermeister verliest das Schreiben vom Frau Gruber vom 20.9.2005:
„Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates!
Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es mir ein sehr großes Anliegen, dass die zwischen Haus und Stallgebäude unseres Anwesens verlaufende, stark befahrene Gemeindestraße aus dem unmittelbaren Hofbereich hinausverlegt wird. Von Anfang an habe ich erklärt, dafür auch die notwendigen Grundflächen zur Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat hat meines Wissens zu diesem Vorhaben auch eine grundsätzliche positive Entscheidung gefasst und erste Besprechungen auch mit den zuständigen Beamten der Landesregierung haben stattgefunden.
Seit mehreren Monaten ist in dieser Sache aber ein völliger Stillstand eingetreten. In letzter Zeit musste ich nun von verschiedenen Leuten hören, dass diese Verzögerung an mir selber liege, weil ich zur notwendigen Grundabtretung nicht bereit sei. Laut Aussage von GR Franz Fotr habe Bürgermeister Peter Urdl ein solches Argument auch im Gemeinderat vorgebracht.
In diesem Zusammenhang teile ich Ihnen mit, dass ich mich niemals in diesem Sinne geäußert habe und derartige Äußerungen daher jeglicher Grundlage entbehren. Von meiner Seite steht einer zügigen Projektverwirklichung nichts im Wege. Die bestehende Situation stellt für mich und meine Familie eine häufige Gefährdung unserer Sicherheit und ständige Beeinträchtigung unserer Lebensqualität dar.
Ich ersuche Sie Ihren Einfluss im Sinne einer raschen Lösung geltend zu machen. Mit der Bitte um Ihre schriftliche Stellungnahme und freundlichen Grüßen Martina Gruber." GR Schreiner verlässt den Sitzungssaal.
GR Fotr berichtet:
h)  Einbuchtung bei der Straße zum Freizeitpark von Thal-Eben kommend
GR Fotr berichtet, dass er in einer länger zurückliegenden Fragestunde bezüglich der Einbuchtung bei der Straße zum Freizeitpark von Thal-Eben kommend angefragt habe.
Der Bürgermeister berichtet, dass es keinen Zurückbau geben wird, sie ist als Vorrangstraße ausgebildet und bleibt so. Diese Angelegenheit wurde mit der Landesstraßenmeisterei besprochen.
GR Schreiner kehrt in den Sitzungssaal zurück.
i)   Baubiologische Beratung - Angebot Herr Ferk
GR Fotr berichtet, dass Herr Ferk im Haus der Baubiologie tätig ist und würde baubiologische Beratungen übernehmen.
Der Bürgermeister teilt mit, dass im Ausschuss schon darüber geredet wurde.
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j)   Trinkwasserbrunnen am Thalersee
GR Fotr teilt mit, dass es gut wäre, wenn ein Schild mit „Trinkwasser" angebracht wird.
Der Bürgermeister teilt mit, dass dies senkrecht am Brunnen steht.
k) Radarmessaktion
GR Fotr fragt an, ob man hier schon etwas sagen kann. Ihn würde interessieren, ob man schon weiß, was man mit dem Geld vorhat?
Der Bürgermeister teilt mit, dass wir noch kein Geld erhalten haben. Dies wird für den Verkehr und die Umwelt verwendet.
GK Sölkner regt an:
1)   Ausschüsse - Protokollübermittlung
GK Sölkner regt an, dass man den Entwurf der Protokolle gleich an die Mitglieder per E-Mail übermittelt und diese dann gleich im Protokoll Korrekturen einbringen.
GR Ruderstaller berichtet:
m) Werbung Bäcker
GR Ruderstaller berichtet, dass die wenigsten, zumindest die Neuzugezogenen, nicht wissen, dass es einen Bäcker in Thal gibt, der donnerstags und samstags herumfährt. Man sollte dies auf ein Amtsblatt oder auf einer Aussendung anführen.
Der Bürgermeister erklärt, dass der Bäcker montags und donnerstags durch Thal fährt und samstags in Unterthal steht. Dies wissen auch „Neuzugezogene" wie zB GR Gugl bestätigt.
Die Abstimmung erfolgte durch Heben der Hand.
Schluss der Sitzung: 22.25 Uhr
Die Verhandlungsschrift für diese Sitzung besteht aus 33 Seiten „Öffentlicher Teil" und 4 Seiten „Nicht Öffentlicher Teil".
Vorgelesen    -     genehmigt    -    unterschrieben Thal, am
Schriftführer
Vorsitzender
Schriftführer
Schriftführer
